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§ 401b
(1) Wer gewerbsmäßig Zoll hinterzieht oder gewerbs

mäßig Bannbruch begebt, wird mit Gefängnis nicht unter 
drei Monaten bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft:
1. wer sich mit zwei oder mehr Personen zu gemein

schaftlicher Ausübung der Zollhinterziehung oder 
des Bannbrucbs verbindet und das Vergehen ge
meinschaftlich mit ihnen ausführt;

2. wer eine Zollhinterziehung oder einen Bannbruch 
begeht, bei denen er oder ein anderer an der Tat Be
teiligter eine Waife oder ein anderes Werkzeug oder 
Mittel mit sich führt, um einen persönlichen Wider
stand zu überwinden.

§ 4 0 2
(1) Wer fahrlässig als Steuerpflichtiger oder als Ver

treter oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines 
Steuerpflichtigen bewirkt, daß Steuereinnahmen ver
kürzt oder Steuervorteile zu Unrecht gewährt oder be
lassen werden (§ 396 Abs. 1, 2), wird wegen Steuergefähr
dung mit Geldstrafe bis zu einhunderttausend D-Mark 
bestraft.

(2) Eine Steuerumgehung (§ 10) ist nur dann alsSteuer- 
gefäbrdung zu bestrafen, wenn die Verkürzung der Steuer
einnahmen oder die Gewährung der ungerechtfertigten 
Steuervorteile dadurch bewirkt wird, daß der Täter vor
sätzlich oder fahrlässig Pflichten verletzt, die ihm im 
Interesse der Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen.

§  4 0 3
(1) Steuerhehlerei begebt, wer seines Vorteils wegen 

Erzeugnisse oder Waren, hinsichtlich deren Verbrauchs-


